
Lebendige und aktive Einbindung der Bürger: Informationsrechte auf kommunaler Ebene

Im jüngst erschienenen Jahrbuch „Informationsfreiheit und Informationsrecht“ 2010* findet sich 
ein Beitrag von Timo Hebeler mit dem Titel “Grundstrukturen des Informationsrechts in den Kom-
munen – insbesondere im Verhältnis zwischen Gemeinderat und Gemeindespitze“ (S. 143-154). Der 
Autor nimmt einen systematisch vergleichenden Überblick über kommunalrechtliche Regelungen 
zu Informationsansprüchen und Informationsverpflichtungen in den Bundesländern vor, wobei die 
Stadtstaaten aus Gründen nicht näher erläuterter kommunalrechtlicher Besonderheiten ausgeklam-
mert bleiben. 

Unbedingt zuzustimmen ist Hebelers Feststellung, „Für ein lebendiges und auf aktive Einbindung 
der Bürger ausgerichtetes Gemeindeleben ist ein hoher Kenntnis- und Informationsstand der Bürger 
über das kommunale Geschehen wünschenswert und förderlich.“ Im weiteren Verlauf gilt sein Au-
genmerk jedoch vor allem den Informationsansprüchen der gewählten Gemeindevertreter. Ange-
sichts des eher spärlichen einschlägigen „Schrifttums- und Rechtsprechungsstands“  kommt der Au-
tor zu der Schlussfolgerung, in der bisherigen kommunalen Praxis sei das Informationsrecht „nicht 
sehr konfliktträchtig gewesen“. Doch dies ist zumindest auf Bayern bezogen anzuzweifeln. Die Ab-
handlung insgesamt lässt erkennen, dass der Autor mit den geltenden Regelungen in Bayern wenig 
vertraut ist, weshalb zu diesen hier einige ergänzende Bemerkungen folgen sollen.  

In Heberles Aufsatz heißt es: „Das Kommunalrecht kennt keine explizit normierten Informationsan-
sprüche für die Bürger gegenüber der Gemeindespitze, sondern lediglich umgekehrt Informations-
verpflichtungen der Gemeindespitze. Diese Regelungen existieren allerdings nur in den Bundeslän-
dern Hessen und Mecklenburg-Vorpommern [...].“ (S. 146)
Dies ist so nicht ganz zutreffend, denn in Bayern regelt die Gemeindeordnung Artikel 94 (3) sowohl 
eine Informationspflicht gegenüber dem Gemeinderat als zugleich auch einen Informationsanspruch 
der Bürger („jeder“) zumindest hinsichtlich der von der Gemeinde jährlich zu erstellenden Beteili-
gungsberichte: „Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen 
in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen […]. Der Bericht ist dem Gemeinderat vorzulegen. 
Die Gemeinde weist ortsüblich darauf hin, daß jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann.“

Weiter schreibt Hebeler: „In Bayern [...] existieren keine Regelungen hinsichtlich Informationsan-
sprüchen des Gemeinderates gegenüber der Gemeindespitze und hinsichtlich Informationsver-
pflichtungen der Gemeindespitze gegenüber dem Gemeinderat.“ (S. 147 und variiert S. 153) 
Auch dies ist so nicht richtig. Das Informationsrecht des Gemeinderats ist zwar nicht in der Bayeri-
schen Gemeindeordnung direkt geregelt. Diese schreibt jedoch in Artikel 45, Absatz 1 vor, dass der 
Gemeinderat sich eine Geschäftsordnung gibt; und diese Geschäftsordnung (in der vom Bayeri-
schen Gemeindetag formulierten Muster-Geschäftsordnung für größere Gemeinden, die von diesen 
in der Regel übernommen wird) sind die Informationsansprüche des Gemeinderats in § 3 (5) wie 
folgt geregelt: 
„Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Ak-
teneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten der 
nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das 
Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung 
nicht entgegenstehen. Im Übrigen haben Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn 
sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. Das Verlangen zur 
Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu machen.“

Der Bayerische Gerichtshof hat im Jahr 2000 dazu festgestellt: „Grundsätzlich kann nur der Ge-
meinderat als Ganzes die Einholung bestimmter Informationen oder die Art und Weise der Beratung 
in der Gemeinderatssitzung, z.B. durch die Hinzuziehung bestimmter Fachleute, gegenüber der Ge-
meinde erzwingen. Das einzelne Gemeinderatsmitglied hat demgegenüber (abgesehen von der Ein-



sicht in die Niederschriften, Art 54 Abs. 3 GO) grundsätzlich kein - uneingeschränktes - subjektiv-
öffentliches Recht auf Erhalt von Informationen“ (BayVGH vom 15. Dezember 2000, BayVBl 
2001, 666).

Bei seinem Vergleich der Flächenländer kommt Hebeler zu dem Ergebnis, dass die Vorschriften, die 
Informationsansprüche des Gemeinderates enthalten, sich im Detail vor allem danach unterschei-
den, welches Quorum des Gemeinderates den Anspruch geltend machen muss. Überwiegend ist ge-
regelt, dass auf Verlangen von einem Viertel der Gemeinderatsmitglieder Information bzw. Akten-
einsicht verlangt werden kann. Verglichen damit ist in Bayern die Hürde also auffällig höher ge-
setzt, indem hier ein Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates erforderlich ist. In deutlichem Gegen-
satz dazu stehen Regelungen wie etwa die in Sachsen-Anhalt (§ 44 V GO LSA), wo bereits ein 
Zehntel (bzw. mindestens zwei Mitglieder) des Gemeinderates oder auch eine Fraktion Aktenein-
sicht verlangen kann.  

Aufschlussreich für die problematische Situation in Bayern sind die folgenden Ausführungen, die 
sich auf der Webseite der kommunalpolitischen Vereinigung von Bündnis 90 / Die Grünen in Bay-
ern GRIBS zu dem Thema finden (http://www.gribs.net/index.php?id=1556 ):

Einsicht von Unterlagen von Räten - Akteneinsichtsrecht und Auskunftsrecht

„Immer wieder Anlass zu Streit gibt die Frage, in welchem Umfang Gemeinderatsmitglieder (auch 
Kreistagsmitglieder) Unterlagen der Gemeinde (des Landkreises) einsehen dürfen. 

Dabei sind zwei verschiedene Sachverhalte zu unterscheiden. Art. 30 Abs. 3 GO regelt die Überwa-
chung der Gemeindeverwaltung durch den Gemeinderat, insbesondere die Ausführung der Be-
schlüsse. Dieses Überwachungsrecht steht nach herrschender Rechtsmeinung (leider) nur dem Ge-
meinderat in seiner Gesamtheit, nicht jedoch dem einzelnen  Gemeinderatsmitglied zu. Es bedarf  
also eines Mehrheitsbeschlusses des Gemeinderats, wenn ein einzelnes GR-Mitglied in Ausführung 
des Art. 30 Abs. 3 GO  Einsicht in die Akten der Gemeinde nehmen will. Viele Geschäftsordnungen 
enthalten Regelungen, denen Gemeinderatsmitgliedern, die zu Referenten (Beauftragten) bestellt  
werden, dieses Akteneinsichtsrecht grundsätzlich gewährt. Dieses ist in diesen Fällen allerdings  
nicht umfassend, sondern auf den jeweiligen Aufgabenbereich beschränkt. So hat beispielsweise ein 
Kulturreferent regelmäßig kein Akteneinsichtsrecht in steuerrechtlichen oder personalrechtlichen 
Angelegenheiten.

Etwas anderes ist jedoch das Informationsrecht der GR-Mitglieder im Vorfeld von anstehenden Ent-
scheidungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse. Zwar ist es Aufgabe des 1. Bgm., die Sit-
zungen vorzubereiten, sodass er auch darüber zu befinden hat, ob über die konkrete Bezeichnung 
des Tagesordnungspunktes hinaus weitere Unterlagen verschickt werden. Diese Aufgabe korrespon-
diert jedoch mit den Rechten und Pflichten der GR-Mitglieder, sich für anstehende Entscheidungen 
sachkundig zu machen. Um dieses Informationsrecht "greifbar" zu machen, wurden in der neuen 
Mustergeschäftsordnung des Bayer. Gemeindetags der § 3 Abs. 3 (muss heißen: 5) aufgenommen. 
Dort heißt es:

"Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinde-
ratsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entschei-
dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen." 

Damit soll gewährleistet werden, dass sich interessierte Gemeinderatsmitglieder umfassend selbst  
bei anstehenden Entscheidungen über die maßgeblichen Grundlagen informieren können. In der  
Praxis wurde nämlich mitunter eine recht unbefriedigende Situation festgestellt, dass z.B. Gemein-
deratsmitglieder über Unterlagen (Verträge, Konzepte, Ausarbeitungen) zu entscheiden hatten, die  
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sie vorher nicht lesen durften; sie mussten sich darauf verlassen, vom Bürgermeister richtig und 
umfassend informiert zu werden.

Das hat im engeren Sinne nichts mit der Überwachung der Gemeindeverwaltung nach Art. 30 Abs.  
3 GO zu tun, sondern ist Teil des Informationsrechts jedes einzelnen Gemeinderatsmitglieds. Gel-
tend zu machen ist dieses Recht gegenüber dem ersten Bürgermeister, der für die Einsichtnahme 
auch allgemein bestimmte Zeiten (i.d.R. die üblichen Bürozeiten) vorsehen kann. In jedem Fall ist  
das Verlangen zur Akteneinsicht gegenüber dem ersten Bürgermeister als Leiter der Gemeindever-
waltung geltend zu machen. Dieser entscheidet dann, ob die Akteneinsicht in seiner persönlichen 
Anwesenheit oder durch den betreffenden Verwaltungsbediensteten gewährt wird. Das direkte Ver-
langen nach Akteneinsicht gegenüber Bediensteten der Verwaltung ist vom Geschäftsordnungsmus-
ter nicht vorgesehen, kann sich aber mit Billigung des ersten Bürgermeisters als stetige Verwal-
tungsübung ergeben.

Für das Akteneinsichtsrecht der Kreisräte gilt gem. Art. 23 Abs. 2 LKrO das eingangs ausgeführte,  
allerdings ist dort zumindest das Auskunftsrecht der Kreisräte rechtssicher geregelt. Gemäß Satz 2 
im Art. 23 Abs. 2 muss jedem Kreisrat durch das Landratsamt Auskunft erteilt werden. Dieses Recht 
des Kreisrats bezieht sich zwar nur auf das Landratsamt als Kreisbehörde, existiert aber unabhän-
gig, ob der Kreisrat vom Kreistag beauftragt ist für jeden einzelnen Kreisrat.

Ganz unabhängig davon gelten selbstverständlich für alle Bürgerinnen und Bürger die Rechte aus 
dem Umweltinformationsgesetz (UIG). Demnach hat jede Person hat Anspruch auf freien Zugang 
zu Umweltinformationen, über die eine Behörde verfügt, ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu 
müssen. Dabei ist der Begriff Umweltinformation breit definiert und beinhaltet u.a. Informationen 
über den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft, Wasser, Boden, Landschaft, über die Arten-
vielfalt, einschließlich gentechnisch veränderter Organismen, über Faktoren wie Stoffe, Energie,  
Lärm und Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissionen, Ableitungen und sonstige Freisetzungen 
von Stoffen in die Umwelt.

Klarheit über eine Akteneinsicht nicht nur für Rätinnen und Räte brächte ein kommunale Informati-
onsfreiheitssatzung, wie sie von Grüner Seite bereits in vielen Städten und Gemeinden beantragt  
wurde und in einigen Städten und Gemeinden auch bereits verabschiedet wurde.“  

Speziell zum Thema „Mehr Demokratie im Gemeinderat – Transparenz und Grundsatz des freien 
Mandats im [bayerischen] Kommunalrecht“ ist zudem auf die gleichnamige Abhandlung von Her-
mann Striedl und Thomas Troidl zu verweisen (erschienen in BayVBl. 10/2008, S. 289-302). 

Gescheiterter Gesetzentwurf

Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag hat im Februar 2010 einen Ge-
setzentwurf zur „Stärkung der kommunalen Demokratie“, konkret zu den Informationsrechten von 
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräten eingebracht (16/3930 vom 24.2.2010). Wenn weder Gemeinde-
ratsfraktionen noch einzelne Gemeinderatsmitglieder einen Anspruch gegen den Bürgermeister auf 
Informationserteilung oder Überlassung von Unterlagen geltend machen können, so ihre Argumen-
tation, bestehe die Gefahr, dass Minderheiten durch Mehrheitsbeschluss von Informationen ausge-
schlossen werden können. Zudem gerieten Gemeinderatsmitglieder, die keinen individuellen Infor-
mationsanspruch besitzen, in eine „unauflösbare Pflichtenkollision. Einerseits sind sie zur gewis-
senhaften Amtsführung, zur Teilnahme an den Sitzungen und zur Abstimmung verpflichtet, wobei 
die Stimmenthaltung unzulässig ist. Andererseits haben sie keinen Anspruch darauf alle sitzungs-
vorbereitenden Unterlagen und Informationen zu erhalten und Einsicht in die Akten der Verwaltung 
zu nehmen, wie es für eine gewissenhafte Vorbereitung erforderlich wäre.“ (ebd.)



Die Forderung, einen individuellen Auskunftsanspruch der Gemeinde- bzw. Bezirksräte gegen die 
Gemeinde- bzw. Bezirksverwaltung zu verankern und auf allen drei kommunalen Ebenen ein indi-
viduelles Akteneinsichtsrecht gegenüber den Kommunalverwaltungen zu schaffen, fand im Bayeri-
schen Landtag jedoch keine Mehrheit und wurde am 15.12.2010 abgelehnt.

Bayerische Alternative: Kommunale Informationsfreiheits-Satzungen

Informationsansprüche, so nimmt Hebeler in seinem erwähnten Beitrag (S. 154) an, „können sich 
allein aus den Landesinformationsgesetzen ergeben, soweit solche in den jeweiligen Ländern beste-
hen.“ 
Auch dies ist trifft nicht zu, wie die Existenz Kommunaler Informationsfreiheits-Satzungen zeigt, 
die seit 2009 von einer Reihe bayerischer Kommunen erlassen worden sind, zuletzt auch von der 
Landeshauptstadt München (in Kraft ab 1.4.2011). Solche Satzungen sind auch von der Bayerischen 
Staatsregierung, die sich ansonsten gegen den Erlass eines Landes-Informationsfreiheitsgesetz aus-
spricht, bereits 2006 für rechtmäßig erachtet worden (vgl. Laser, Erlass einer Informationsfreiheits-
satzung durch Kommunen, KommPrax BY 2006, S. 126-127). 

Eine kommunale Informationsfreiheits-Satzung ist geeignet, die Defizite im bayerischen Kommu-
nalrecht – unzulängliche Auskunftsrechte des einzelnen Gemeinderatsmitglieds sowie sachlich nicht 
begründbare partielle Abweichungen in den Regelungen für Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräte – zu 
beseitigen und die Informationsansprüche auf ein gemeinsames Fundament zu stellen. Und nicht 
nur das. Informationsfreiheit als „Jedermannsrecht“ bezieht auch die Auskunftsansprüche der Bür-
gerinnen und Bürger mit ein. Die Kommunen in Bayern haben es somit in der Hand, mit dem Erlass 
einer Informationsfreiheits-Satzung aktiv einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der kommu-
nalen Demokratie zu leisten.

Heike Mayer
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